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A) ZUSAMMENFASSUNG 
 
Amnesty International bedankt sich für die Einladung zur Sachverständigenanhörung und für die damit 
verbundene Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme. Die Stellungnahme konzentriert sich 
entsprechend des Prüfauftrages ausschließlich an der geltenden Rechtslage. Aufgrund des vorgegebenen 
Umfangs von 5 Seiten kann sie keine umfassende rechtliche Analyse aller Initiativen zur Auslagerung 
von Asylverfahren darstellen, sondern lediglich einen Überblick über die existierenden Berichte und 
Analysen von Amnesty International zu den verschiedenen Initiativen bieten. 
 
Amnesty International empfiehlt der deutschen Bundesregierung, den Prüfauftrag mit einer klaren 
Ablehnung des Konzeptes abzuschließen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Die Auslagerung von 
Asylverfahren ist eine gescheiterte politische Idee, die weder rechtlich noch praktisch umsetzbar ist und 
in der Vergangenheit zu schweren Menschenrechtsverletzungen geführt hat.1 
 
Amnesty International hat diejenigen Initiativen untersucht, die tatsächlich in die Praxis umgesetzt oder 
bei denen jedenfalls konkrete Umsetzungsschritte eingeleitet wurden.2 Dazu gehören Berichte und 
Analysen zur sog. „pazifischen Lösung“ Australiens3, dem israelischen Versuch4, Asylsuchende in 
Drittstaaten abzuschieben, den italienischen5 und britischen6 Initiativen, Vorstöße der dänischen 
Regierung7 und zur EU-Türkei-Erklärung8.  
 
Die Berichte und Analysen von Amnesty International zeigen:  
 

1. Eine rechtliche Bewertung ist nur anhand konkreter Initiativen und ihrer Umsetzung möglich.9  
2. Jede Maßnahme zur Auslagerung von Asylverfahren, die tatsächlich in die Praxis umgesetzt 

wurde, hat zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen geführt.10 
3. Die Auslagerung entbindet nicht von einer individuellen Prüfung im Erstaufnahmestaat – sie 

schafft deshalb immer ein zusätzliches Verfahren im Erstaufnahmestaat.11 
 
Für die rechtlichen und praktischen Probleme bisheriger Umsetzungsversuche konnten bis heute keine 
umfassenden und effektiven Lösungen vorgelegt werden. Es gibt daher keinen Grund zur Annahme, dass 
zukünftige Initiativen menschenrechtskonform umgesetzt werden könnten. 
 
Bereits die Debatte um die Auslagerung von Asylverfahren schadet dem globalen Flüchtlingsschutz und 
hat eine Signalwirkung für Staaten im globalen Süden. Anstatt für Solidarität und eine faire 
Verantwortungsteilung im internationalen Flüchtlingsschutz einzustehen, signalisieren Staaten des 
globalen Nordens durch diese Debatte einen fehlenden Willen, das Recht auf Asyl zu respektieren, zu 
schützen und global zu stärken. Die Auslagerung von Asylverfahren löst bestehende Herausforderungen 
nicht, sondern verstärkt sie. Amnesty International empfiehlt daher der deutschen Bundesregierung, sich 
von diesem Konzept deutlich zu distanzieren. Anstatt Asylverfahren auszulagern, sollte die deutsche 
Bundesregierung Asylanträge, die unter ihrer Gerichtsbarkeit gestellt werden, im Rahmen des geltenden 
internationalen und europäischen Rechts auf effiziente Weise bearbeiten und denjenigen Menschen 
Schutz gewähren, die ihn benötigen. 
 
Amnesty International hat die jüngste Einigung auf eine EU-Asylrechtsreform deutlich kritisiert.12 
Dennoch sollte die Bundesregierung sich nur wenige Wochen nach der Einigung nun auf eine Umsetzung 
der Reform konzentrieren, die menschenrechtliche Vorgaben in den Mittelpunkt stellt, anstatt kurz nach 
Verabschiedung der Reform neue Vorschläge zu diskutieren, die mit europäischem und internationalem 
Recht unvereinbar sind. Die Bundesregierung sollte in Zusammenarbeit mit anderen Ländern sichere und 
reguläre Zugangswege in ihr Hoheitsgebiet ausbauen. Die Kooperation mit Drittstaaten beim Ausbau des 
internationalen Flüchtlingsschutzes kann aus Sicht von Amnesty International zielführend sein - 
allerdings nur wenn diese Kooperation nicht zu weiteren Menschenrechtsverletzungen führt.13  
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B) BEGRIFF UND TYPISIERUNG DER INITIATIVEN 

 
Unter einer Auslagerung von Asylverfahren versteht Amnesty International zum Zweck dieser 
Stellungnahme jede Kooperation mit Drittstaaten14, bei denen (a) Personen bereits das Territorium des 
Erstaufnahmestaates15 erreicht haben und (b) 
 

• Fall 1: das Verfahren zur Prüfung von Anträgen räumlich in einen Drittstaat verlagert wird oder 
• Fall 2: eine vollständige Verlagerung von Verfahren und/oder Schutzverantwortung erfolgt. 

 
Beide Fälle bergen erhebliche menschenrechtliche Risiken. In jedem Fall ist eine individuelle Prüfung 
in dem Erstaufnahmestaat notwendig, verbunden mit einer gerichtlichen Überprüfungsmöglichkeit.  
 

  
  

Fall 1 - Extraterritoriales Asylverfahren 
  

Fall 2 - Übertragung der Zuständigkeit für Verfahren und 
Gewährung von Schutz 

Merkmale  
  
  
  
  
 
 

Räumliche Verlagerung des Verfahrens 
 
 
Anwendung des Rechts des Erstaufnahmestaates  
 
Rückkehr in Erstaufnahmestaat nach Abschluss des 
Verfahrens 

Räumliche und rechtliche Verlagerung von Verfahren und/oder 
Schutzgewährung 
 
Anwendung des Rechts des Drittstaates 
 
Keine Rückkehr in Erstaufnahmestaat unabhängig vom Ausgang 
des Asylverfahrens 

Konkrete 
Initiativen 
  
  

Memorandum of Understanding zwischen Italien und 
Albanien  

Großbritannien 
Australien 
Dänemark 
EU-Türkei-Erklärung  

Rechtliche 
Bewertung 
  
  
  
  
 
 

Eine räumliche Verlagerung des Asylverfahrens außerhalb der 
EU ist unter den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen 
nicht möglich. 

 
Amnesty International hat in einer Analyse des Memorandum 
zwischen Italien und Albanien die völkerrechtlichen Bedenken 
gegen die territoriale Auslagerung von Asylverfahren detailliert 
dargelegt und dabei unter anderem auf die Gefahr 
willkürlicher Inhaftierung und das Fehlen eines wirksamen 
Rechtsschutzes hingewiesen.16 Darüber hinaus verstößt die 
geografische Auslagerung gegen europäisches Recht, das 
keine extraterritoriale Anwendung vorsieht, auch nicht nach 
der nun beschlossenen Reform.17 

Wenn neben der Verantwortung für das Verfahren (Fall 1) auch 
die Schutzgewährung selbst ausgelagert wird, erhöht dies die 
menschenrechtlichen Risiken weiter.  

 
So erhöht beispielsweise die dauerhafte Überstellung in 
Drittländer das Risiko von völkerrechtswidrigen 
Zurückweisungen, unmenschlicher und erniedrigender 
Behandlung und Familientrennung. 
 
Amnesty International hat jede Umsetzung dieser Initiativen 
untersucht und erhebliche Menschenrechtsverletzungen 
dokumentiert. 

 

C) BERICHTE UND ANALYSEN VON AMNESTY INTERNATIONAL 

 
Menschenrechtliche Verstöße der verschiedenen Initiativen ergeben sich nicht alleine durch die abstrakte 
Konzeption, sondern auch durch deren konkrete Ausgestaltung und praktische Umsetzung, so dass eine 
seriöse rechtliche Bewertung nur anhand konkreter Initiativen und individueller Einzelfälle möglich ist. 
Amnesty International hat Analysen und Berichte über diejenigen Versuche der Auslagerung 
veröffentlicht, bei denen tatsächlich konkrete Umsetzungsschritte unternommen wurden – jeder 
Umsetzungsversuch hat in der Vergangenheit zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen geführt.18  
 

Initiative 
 

Aktueller Stand 
  

Inhalt der Vereinbarung 
  

Menschenrechtliche Risiken 
  

Veröffentlichungen 
 

Italien-Albanien 
  
  
  

 
  

 
 
 

Die beiden Zentren in 
Albanien sollten 
ursprünglich bis Sommer 
2024 gebaut werden. 
Nun meldet das 
Verteidigungsministerium 
Verzögerungen und eine 
Eröffnung ab „frühestens 
Ende November 
2024“.19 
  

 

Personen, die von 
italienischen staatlichen 
Schiffen gerettet werden, 
sollen für die Dauer des 
Asylverfahrens und eines 
möglichen 
Rückführungsverfahrens 
nach Albanien überstellt 
werden. 
(Fall 1) 

▪ Willkürliche Inhaftierung in Albanien 
▪ Kein effektiver Zugang zu 

Rechtsschutz 
▪ Gefahren für das Recht auf Leben 

und körperliche Unversehrtheit von 
Menschen in Seenot 

▪ Trennung von Familien 
▪ Vulnerabilitäten werden weder 

ausreichend erkannt, noch geschützt 

Amnesty 
International, 'Das 
Memorandum of 
Unterstanding' 
zwischen Italien 
und Albanien: 
Verantwortung 
auslagern, 
Menschenrechte 
gefährden  

https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-03/Amnesty-Stellungnahme-Asylverfahren-Auslagerung-Italien-Albanien-Januar-2024.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-03/Amnesty-Stellungnahme-Asylverfahren-Auslagerung-Italien-Albanien-Januar-2024.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-03/Amnesty-Stellungnahme-Asylverfahren-Auslagerung-Italien-Albanien-Januar-2024.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-03/Amnesty-Stellungnahme-Asylverfahren-Auslagerung-Italien-Albanien-Januar-2024.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-03/Amnesty-Stellungnahme-Asylverfahren-Auslagerung-Italien-Albanien-Januar-2024.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-03/Amnesty-Stellungnahme-Asylverfahren-Auslagerung-Italien-Albanien-Januar-2024.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-03/Amnesty-Stellungnahme-Asylverfahren-Auslagerung-Italien-Albanien-Januar-2024.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-03/Amnesty-Stellungnahme-Asylverfahren-Auslagerung-Italien-Albanien-Januar-2024.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-03/Amnesty-Stellungnahme-Asylverfahren-Auslagerung-Italien-Albanien-Januar-2024.pdf
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-03/Amnesty-Stellungnahme-Asylverfahren-Auslagerung-Italien-Albanien-Januar-2024.pdf
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EU-Türkei 
Erklärung  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

Formal noch in Kraft, 
aber seit März 2020 
haben keine Über-
stellungen mehr in die 
Türkei stattgefunden. 

Asylsuchende, welche die 
EU über die griechischen 
Inseln erreichen, sollten in 
die Türkei zurückgeschickt 
werden. Darüber hinaus 
wurde ein "1:1-
Mechanismus" vereinbart: 
Für jede*n in die Türkei 
zurückgeschickte Syrer*in 
sollte ein*e Syrer*in zum 
Zwecke des Asylverfahrens 
nach Europa überstellt 
werden.20 
(Fall 2) 

▪ Willkürliche Inhaftierung in 
Griechenland und Türkei 

▪ Kein effektiver Zugang zu 
Rechtsschutz  

▪ Verstoß gegen das Refoulementverbot 
▪ Unmenschliche und 

menschenunwürdige 
Aufnahmebedingungen in 
Griechenland 

▪ Kein ausreichender Zugang zu 
Gesundheitsversorgung 

▪ Vulnerabilitäten werden weder 
ausreichend erkannt, noch geschützt 

Amnesty 
International, A 
Blueprint for 
Despair: The EU-
Turkey deal 

UK - Ruanda 
  
  
  
  
  
  

 

Rechtsänderungen nach 
dem Urteil des Supreme 
Courts werden noch 
diskutiert. 

Asylanträge von 
Schutzsuchenden, die 
"illegal" eingereist sind, 
werden in UK nicht mehr 
geprüft, sondern 
automatisch ohne weitere 
Prüfung als unzulässig 
abgelehnt.  
(Fall 2) 

▪ Willkürliche Inhaftierung in UK und 
Ruanda 

▪ Verstoß gegen das Refoulementverbot 
▪ Risiko von Ausbeutung (einschließlich 

Menschenhandel und Sklaverei) 
▪ Vulnerabilitäten werden weder 

ausreichend erkannt noch geschützt 

Amnesty 
International, 
Gambling with 
lives - How a bad 
policy wrecked the 
UK asylum 
system21 

Israel - 
Uganda/Ruanda 
  
  
  
 
  

Beendet. Zwischen 2013 und 2018 
hat Israel Staatsangehörige 
aus Eritrea und dem Sudan 
nach Uganda und Ruanda 
überstellt, mutmaßlich 
aufgrund bilateraler 
Vereinbarungen. 
(Fall 2) 

▪ Willkürliche Inhaftierung22 
▪ Kein effektiver Zugang zu 

Rechtsschutz 
▪ Verstoß gegen das Refoulementverbot 
▪ Verstöße gegen das 

Diskriminierungsverbot 
▪ Vulnerabilitäten werden weder 

ausreichend erkannt, noch geschützt 

Amnesty 
International, 
Forced and 
Unlawful - Israel's 
Deportation of 
Eritrean and 
Sudanese Asylum-
Seekers to Uganda 

Australien - 
Nauru/Manus  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

Transfers beendet, aber 
Zentrum in Nauru wird 
weiter aufrechterhalten. 

Seit 2001 überstellte 
Australien Schutzsuchende, 
die auf dem Seeweg 
ankamen, in Lager in Papua-
Neuguinea und Nauru, ohne 
ihnen das Recht auf 
Rückkehr nach Australien zu 
gewähren.  
(Fall 2) 

▪ Willkürliche Inhaftierung in 
Nauru/Manus 

▪ Kein effektiver Zugang zu 
Rechtsschutz 

▪ Verstoß gegen das Refoulementverbot  
▪ Unmenschliche und erniedrigende 

Behandlung, einschließlich 
Aufnahmebedingungen  

▪ Verstöße gegen das 
Diskriminierungsverbot 

▪ Trennung von Familien 
▪ Keine ausreichende Berücksichtigung 

des Kindeswohls 
▪ Gefahren für das Recht auf Leben 

und die körperliche Unversehrtheit 
▪ Kein ausreichender Zugang zu 

Bildung 
▪ Vulnerabilitäten werden weder 

ausreichend erkannt, noch geschützt 

Amnesty 
International, 
Island of Despair: 
Australias 
"Processing" of 
Refugees on Nauru  
  
Amnesty 
International, 
Punishment not 
Protection: 
Australia‘s 
Treatment of 
Refugees and 
Asylum Seekers in 
Papua New Guinea  

 
D) MENSCHENRECHTLICHE GEFAHREN ALLER INITIATIVEN 
 
Obwohl eine umfassende rechtliche Bewertung nur anhand konkreter Initiativen und deren Umsetzung 
möglich ist, zeigt die Zusammenschau der Berichte und Analysen von Amnesty International, dass alle 
Initiativen ähnliche menschenrechtliche Risiken bergen. Jeder Auslagerungsversuch, der in die Praxis 
umgesetzt wurde, hat dabei zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen geführt. Wenn die Auslagerung 
nur bestimmte Personengruppen betreffen soll, besteht die erhebliche Gefahr von Familientrennungen 
und Verstößen gegen das Diskriminierungsverbot.23 
 
Non-Refoulement-Gebot, Art.33 GFK, Art. 4 Prot. 4 EMRK, Art.3 Antifolterkonvention24  
Die Praxis verschiedener Initiativen zeigt, die Auslagerung von Asylverfahren das Non-Refoulement-Gebot 
regelmäßig verletzt. Häufig haben Drittstaaten keine ausreichenden Kapazitäten für Asylverfahren25 - in 
vielen Fällen gewähren sie entgegen anderslautender Ankündigungen tatsächlich keinen Schutz und 
stellen keine Aufenthaltstitel aus. Darüber hinaus finden häufig Kettenabschiebungen in andere Länder 
statt. So hat bspw. die EU-Türkei-Erklärung zu völkerrechtswidrigen „Kettenabschiebungen“ nach Syrien 

https://www.amnesty.eu/news/a-blueprint-for-despair-the-eu-turkey-deal/
https://www.amnesty.eu/news/a-blueprint-for-despair-the-eu-turkey-deal/
https://www.amnesty.eu/news/a-blueprint-for-despair-the-eu-turkey-deal/
https://www.amnesty.eu/news/a-blueprint-for-despair-the-eu-turkey-deal/
https://www.amnesty.eu/news/a-blueprint-for-despair-the-eu-turkey-deal/
https://www.amnesty.org.uk/files/2024-02/AIUK%20Asylum%20policy%20briefing%20update%2029%20Feb.pdf?VersionId=RUT.dxcKYoqNjJxymgs3aAHGozOUruIb
https://www.amnesty.org.uk/files/2024-02/AIUK%20Asylum%20policy%20briefing%20update%2029%20Feb.pdf?VersionId=RUT.dxcKYoqNjJxymgs3aAHGozOUruIb
https://www.amnesty.org.uk/files/2024-02/AIUK%20Asylum%20policy%20briefing%20update%2029%20Feb.pdf?VersionId=RUT.dxcKYoqNjJxymgs3aAHGozOUruIb
https://www.amnesty.org.uk/files/2024-02/AIUK%20Asylum%20policy%20briefing%20update%2029%20Feb.pdf?VersionId=RUT.dxcKYoqNjJxymgs3aAHGozOUruIb
https://www.amnesty.org.uk/files/2024-02/AIUK%20Asylum%20policy%20briefing%20update%2029%20Feb.pdf?VersionId=RUT.dxcKYoqNjJxymgs3aAHGozOUruIb
https://www.amnesty.org.uk/files/2024-02/AIUK%20Asylum%20policy%20briefing%20update%2029%20Feb.pdf?VersionId=RUT.dxcKYoqNjJxymgs3aAHGozOUruIb
https://www.amnesty.org.uk/files/2024-02/AIUK%20Asylum%20policy%20briefing%20update%2029%20Feb.pdf?VersionId=RUT.dxcKYoqNjJxymgs3aAHGozOUruIb
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/06/Israel-deportation.pdf
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/06/Israel-deportation.pdf
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/06/Israel-deportation.pdf
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/06/Israel-deportation.pdf
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/06/Israel-deportation.pdf
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/06/Israel-deportation.pdf
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/06/Israel-deportation.pdf
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/06/Israel-deportation.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2016/10/ISLAND-OF-DESPAIR-FINAL.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2016/10/ISLAND-OF-DESPAIR-FINAL.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2016/10/ISLAND-OF-DESPAIR-FINAL.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2016/10/ISLAND-OF-DESPAIR-FINAL.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2016/10/ISLAND-OF-DESPAIR-FINAL.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2016/10/ISLAND-OF-DESPAIR-FINAL.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA3477812018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA3477812018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA3477812018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA3477812018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA3477812018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA3477812018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA3477812018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA3477812018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA3477812018ENGLISH.pdf
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und Afghanistan geführt.26 Der Bericht von Amnesty International zu dem israelischen Vorgehen zeigt, 
wie trotz entgegenstehender Zusicherungen von Ruanda und Uganda keine tatsächliche 
Schutzgewährung in den Drittstaaten erfolgte.27 Auch der UK Supreme Court berief sich in seinem Urteil 
zu der britischen Initiative auf das Non-Refoulement-Gebot und kritisierte, dass die britische Regierung 
sich nicht ausreichend damit auseinander gesetzt habe, warum Auslagerungsversuche der Vergangenheit 
- insbesondere das israelische Vorgehen - zu Refoulement geführt haben.28 Analysen von Amnesty 
International zu der Vereinbarung zwischen Großbritannien und Ruanda zeigen zudem, wie die 
Auslagerung den Zugang zum Asylverfahren in dem Erstaufnahmestaat (in diesem Fall Großbritannien) 
erschwert.29 
 
Recht auf Freiheit, Art.5 EMRK, Art.9 und Art.12 UN-Zivilpakt, Art.31 GFK30 
Die Auslagerung von Asylverfahren geht regelmäßig mit einer willkürlichen Inhaftierung Schutzsuchender 
in dem Erstaufnahmestaat und/oder in dem Drittstaat einher, um Überstellungen zu ermöglichen und 
Weiterwanderung zu vermeiden. Amnesty International dokumentierte bspw. im Rahmen der EU-Türkei-
Erklärung willkürliche Inhaftierungen in Griechenland, also dem Erstaufnahmestaat31, und im Hinblick 
auf das australische Modell willkürliche Inhaftierungen in Manus, also dem Drittstaat32. Auch das 
Memorandum zwischen Italien und Albanien sieht eine automatische Inhaftierung Schutzsuchender ohne 
Einzelfallprüfung im Drittstaat vor, so dass Amnesty International auch diese Vereinbarung als 
völkerrechtswidrig einstuft.33 Zusätzlich erschwert die Auslagerung häufig den Zugang zu Gerichten, 
wodurch sich die Inhaftierung verlängern könnte und die Wahrscheinlichkeit einer rechtswidrigen 
Inhaftierung steigt.34  
 
Effektiver Rechtsschutz und das Recht auf „wirksame Beschwerde“, Art.3 und Art.13 EMRK, Art.4 Prot. 
4 EMRK Art.2 UN-Zivilpakt35 
Zu dem Recht auf eine wirksame Beschwerde gehören unter anderem ausreichende Informationen über 
das Asylverfahren, die freie Wahl eines Rechtsbeistandes, eine ausreichende Begründung der 
Entscheidung, eine zuverlässige Kommunikation mit den Asylbehörden, das Recht auf Übersetzung und 
in bestimmten Fällen eine (automatische) aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen.36 Die 
Untersuchungen von Amnesty International zeigen, dass bestehende Initiativen diese Voraussetzungen 
nicht erfüllen. Dies liegt unter anderem an der räumlichen Entfernung zwischen Asylsuchenden, 
Behörden und anderen Personen, die bei den betreffenden Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen, 
wie bspw. Asylkommissionen, Rechtsanwält*innen und Richter*innen. Auch eine freie Wahl des 
Rechtsbeistandes ist aus der Entfernung kaum möglich, zudem erhöht die Entfernung die Gefahr von 
Missverständnissen und mangelhafter Übersetzung, eine vertrauensvolle Kommunikation ist kaum 
möglich. Unabhängige Kontrollorgane können ihre Funktionen in Drittstaaten kaum wahrnehmen.37 
 
Verbot unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, Art.3 EMRK, Art.7 UN-Zivilpakt, Art.2 
Antifolterkonvention 
Die Unterbringungsbedingungen in Erstaufnahme- und Drittstaat führen häufig zu unmenschlicher und 
erniedrigender Behandlung, da sie auf einer angeblich kurzen Unterbringungsdauer in geschlossenen 
Camps beruhen, die schnell überfüllt und nicht ausreichend ausgestattet sind.  
In Bezug auf die EU-Türkei-Erklärung dokumentierte Amnesty International unmenschliche und 
erniedrigende Lebensbedingungen in den Camps in Griechenland.38 Hinsichtlich der australischen 
Initiative untersuchte Amnesty International die Unterbringungsbedingungen auf Nauru und Manus und 
dokumentierte den vollständigen Zusammenbruch der geistigen Gesundheit der Betroffenen, 
Selbstverletzungen von schockierendem Ausmaß, sowie körperliche Angriffe gegen Asylsuchende, 
einschließlich sexualisierter Gewalt, Beschimpfungen und tägliche Erniedrigungen.39 
 
Erkennen und Schützen von besonderen Schutzbedarfen (Vulnerabilitäten) 
Behörden müssen Verfahren anwenden, um besonders schutzbedürftige Personen zu identifizieren.40 
Diese Verfahren müssen mit ausreichenden Informationen, rechtlichem Beistand, spezialisiertem 
medizinischem oder psychosozialem Personal und/oder Ausrüstung und der erforderlichen Zeit für 
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eingehende Untersuchungen und Befragungen durchgeführt werden. In keinem der von Amnesty 
International untersuchten Initiativen werden Vulnerabilitäten ausreichend erkannt und geschützt.41 
 
Recht auf Familie, Art.8 EMRK 
Bei denjenigen Initiativen, bei denen nur bestimmte Personengruppen in einen Drittstaat überstellt 
werden sollen, erhöht sich die Gefahr der Trennung von Familienmitgliedern erheblich. So betont bspw. 
die italienische Regierung bei Presseanfragen zu dem Memorandum mit Albanien, dass lediglich Männer 
nach Albanien überstellt werden sollen.42 Offen bleibt, wie die Prüfung von Verwandtschaftsverhältnissen 
auf hoher See erfolgen soll, um eine Trennung von Eltern, Kindern und Ehepartner*innen zu verhindern.  
 

E) FOLGEN FÜR DEN EUROPÄISCHEN UND GLOBALEN 
FLÜCHTLINGSSCHUTZ 
 
Eine Auslagerung löst bestehende Herausforderungen nicht - Sie schafft neue zusätzliche Probleme 
Die Auslagerung von Asylverfahren hat in der Vergangenheit nicht nur rechtlich, sondern auch praktisch 
nicht funktioniert – wie die Europäische Kommission bereits 2018 schlussfolgerte.43 Sie verursacht 
exorbitante politische, administrative44 und finanzielle45 Kosten – und führt dabei nicht zu einer 
nennenswerten Zahl von Überstellungen46. 
 
Europarechtliche Bedenken – Fatale Folgen für den Flüchtlingsschutz in Europa 
Das Europarecht sieht keine extraterritoriale Anwendbarkeit vor und ist damit ausschließlich auf dem 
Territorium der europäischen Mitgliedstaaten anwendbar.47 Das gilt auch für die kürzlich beschlossenen 
Reformvorschläge.48 Bilaterale Vereinbarungen zur Auslagerung von Verfahren von einzelnen 
Mitgliedstaaten untergraben daher das gemeinsame europäische Asylrecht und gefährden die 
Implementierung der Reform. In Großbritannien bringt die Auslagerung der Schutzverantwortung bereits 
rechtsstaatliche und völkerrechtliche Grundsätze ins Wanken, indem per Gesetz die Bindungswirkung 
einstweiliger Anordnungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eingeschränkt und 
Tatsachenfeststellungen per Gesetz festgelegt werden sollen.49 
 
Völkerrechtliche Bedenken - Fatale Folgen für den globalen Flüchtlingsschutz 
Die Genfer Flüchtlingskonvention sieht keine Auslagerung von Asylverfahren vor, sondern geht von einer 
grundsätzlichen Verpflichtung zur Schutzgewährung des Erstaufnahmestaates aus. Aus der Präambel 
leitet sich der Grundsatz der fairen Verantwortungsteilung ab, der auch durch den „Global Compact on 
Refugees“ verstärkt wird.50 Im Gegensatz dazu macht sich die Auslagerung von Asylverfahren bestehende 
Machtgefälle zwischen Ländern zu Nutze und trägt dazu bei, diese zu verfestigen – ein Widerspruch zu 
der im Koalitionsvertrag anvisierten feministischen und wertebasierten Außenpolitik und dem damit 
verbunden Verhandeln auf Augenhöhe.51 Die internationale Verantwortung im Flüchtlingsschutz ist 
bereits jetzt ungleich verteilt.52 Bei der Auslagerung von Asylverfahren möchten vor allem wirtschaftlich 
stärkere Länder aus dem globalen Norden, die bereits jetzt einen geringeren Teil der internationalen 
Schutzverantwortung wahrnehmen, Verantwortung an wirtschaftlich schwächere und geographisch 
kleinere Länder im globalen Süden, häufig sogar ehemalige Kolonien, auslagern.53 Auch deshalb hat die 
Afrikanische Union bereits 2019 die Auslagerung von Asylverfahren abgelehnt54 und die Initiative 
Dänemarks zur Auslagerung von Asylverfahren nach Ruanda als „rassistisch und völlig inakzeptabel“ 
bezeichnet.55 Amnesty International befürchtet zudem, dass hinter der Forderung der Auslagerung von 
Schutzverantwortung häufig eine grundsätzliche Weigerung stehen könnte, Asylanträge zu prüfen und 
Schutz (auf dem eigenen Territorium) zu gewähren.56 Nicht nur, aber auch im Bereich des 
Flüchtlingsschutzes gefährden systematische Menschenrechtsverletzungen von EU-Staaten die eigene 
Glaubwürdigkeit auf internationaler Ebene und bestärken andere Staaten darin, ihre 
menschenrechtlichen Pflichten ebenfalls zu missachten.
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